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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1996

Norm

ABGB §686

Rechtssatz

Das rechtliche Unmöglichwerden der Legatserfüllung tri t den Vermächtnisnehmer selbst bei Verzug des Belasteten,

wenn der Verzug nicht verschuldet war. Ist hingegen die Unmöglichkeit während des verschuldeten Verzuges des

Belasteten eingetreten, hat dieser Schadenersatz zu leisten.
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